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 Veröffentlicht am 06.03.1975

Norm

ZPO §226 IV

Rechtssatz

1.) Die Frage, ob dem Kläger ein Rechtsschutzbedürfnis für den geltend gemachten Anspruch zukommt ist dem

Prozeßrecht zuzuordnen.

2.) Sein Vorliegen ist daher als verfahrensrechtliche Frage nach österreichischem Prozeßrecht zu beurteilen.
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